Nebenbestimmungen

Die Bewilligung erfolgt unter folgenden Nebenbestimmungen:

· Die Maßnahme ist auf der Grundlage Ihres Antrages und der dazugehörigen Ausführungsunterlagen durchzuführen.


· Bei der Vergabe von Aufträgen zur Erfüllung des Zuwendungszwecks sind die nach dem Gemeindehaushaltsrecht anzuwendenden Vergabegrundsätze sowie der Vergabeleitfaden des Wirtschaftsministeriums des Landes Schleswig-Holstein zu beachten. Insbesondere muss der Vergabevermerk den Vorgaben des Vergabeleitfadens entsprechen.


· Die Rückforderung und Verzinsung von Zuwendungen richtet sich nach § 117a des Landesverwaltungsgesetzes. 


· Die zur Durchführung der Maßnahmen erforderlichen behördlichen Genehmigungen müssen vorliegen oder rechtzeitig von Ihnen eingeholt und notwendige Abstimmungen mit Betroffenen herbeigeführt werden.

· Die Förderung von Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass die geförderten

· Grundstücke, Bauten und baulichen Anlagen innerhalb eines Zeitraumes von 12 Jahren ab Fertigstellung,

· Maschinen, technische Einrichtungen und Geräte innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Lieferung

veräußert oder nicht mehr dem Zuwendungszweck entsprechend verwendet werden.
· Mit der Annahme der Zuwendung erklärt sich die Zuwendungsempfängerin/der Zuwendungsempfänger einverstanden, dass alle im Zusammenhang mit der Förderung bekannt gewordenen Daten von der Bewilligungsbehörde auf Datenträgern gespeichert und von der Bewilligungsbehörde oder in ihrem Auftrag von wissenschaftlichen Einrichtungen für Zwecke der Statistik und der Erfolgskontrolle über die Wirksamkeit des Programms ausgewertet, an den Schleswig-Holsteinischen Landtag und an Einrichtungen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union weitergeleitet und Auswertungsergebnisse veröffentlicht werden. 
· Bei Nichtbeachtung der Nebenbestimmungen dieses Bescheides, insbesondere bei einem Verstoß gegen geltende Vergabevorschriften, Publikationsvorschriften oder Umweltrecht behalte ich mir den Widerruf dieses Bescheides vor. 
Zusätzliche Nebenbestimmungen bei Förderung mit Mitteln der Europäischen Union

Um die Beteiligung der Europäischen Union zu ermöglichen, sind folgende zusätzliche Maßgaben Bestandteil dieses Zuwendungsbescheides:

· Abweichend von Ziffer 1.4 der Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K) darf sich der Abruf der Mittel nur auf tatsächlich getätigte Ausgaben beziehen, die durch Kassenanweisungen mit begründenden Unterlagen und Belegen sowie Kontoauszügen durch Vorlage bei mir nachzuweisen sind.


· Die Inanspruchnahme der ELER-Mittel steht unter dem Vorbehalt des Zahlungseinganges entsprechender ELER-Mittel beim Land Schleswig-Holstein.


· Sie sind verpflichtet, über die Einnahmen und Ausgaben für das Vorhaben getrennt Buch zu führen. Die Einnahme- und Ausgabebücher sind im Hinblick auf jederzeit mögliche Prüfungen während der Durchführung des Vorhabens auf dem Laufenden zu halten.


· Sie sind verpflichtet, die jeweils geltenden Informations- und Publizitätsvorschriften einzuhalten. (Siehe anliegendes Informationsblatt). Insbesondere sind Sie verpflichtet, bei von Ihnen veranlassten Pressemitteilungen oder im Falle sonstiger Publikationen darauf hinzuweisen, dass das Vorhaben mit Mitteln der Europäischen Union und des Landes Schleswig-Holstein gefördert wurde.


· Bei vorliegen falscher Angaben bei Antragstellung und Durchführung der Maßnahme, die vorsätzlich gemacht wurden, werden Sie für das entsprechende Kalenderjahr und das folgende von der Gewährung aller Zuwendungen für die Maßnahme       des Plans zur Entwicklung des ländlichen Raumes 2007-2013 ausgeschlossen. Bereits für dieses Projekt gewährte Mittel werden zurückgefordert.


· Ergibt sich bei Prüfung Ihres Antrags auf Auszahlung der Zuwendung, dass die von Ihnen beantragte Summe die von mir aufgrund der förderfähigen Kosten festgestellten Zuwendung um mehr als 3% überschreitet, so wird Ihnen die tatsächliche Differenz bei der Auszahlung der Zuwendung abgezogen. Von einer Kürzung wird nur dann abgesehen, wenn Sie nachweisen können, für die Angabe des nicht förderfähigen Betrages nicht verantwortlich zu sein. 
Die Ergebnisse von Vor-Ort-Kontrollen werden entsprechend behandelt.


· Das Vorhaben unterliegt einer Begleitung durch den zuständigen Begleitausschuss gemäß Artikel 78 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 sowie einer externen Bewertung. Für diese Zwecke sind Sie gehalten, mir auf Anforderung über den Durchführungsstand des Vorhabens zu berichten, dabei eventuell auftretende Probleme aufzuzeigen und Gründe für eventuelle Verzögerungen darzulegen.


· Der Rechnungshof des Landes Schleswig-Holstein, der Bundesrechnungshof, der Europäische Rechnungshof, die Dienststellen der Europäischen Union, das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein, die nach EU-Recht zuständigen Prüfstellen des Landes Schleswig-Holstein und von diesen Beauftragte haben das Recht, die zielgerechte, effiziente und ordnungsgemäße Verwendung der Mittel durch Besichtigung vor Ort oder durch Einsichtnahme in die Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zu prüfen und die notwendigen Erhebungen über die Wirksamkeit der Förderung durchzuführen.
Die Unterlagen sind mindestens bis zum 15.10.2019 zu Einsicht aufzubewahren.


· Das neue EU-Recht verpflichtet die Mitgliedstaaten, im Interesse einer verbesserten Transparenz über alle gewährten Zuwendungen mindestens einmal jährlich ein Verzeichnis zu veröffentlichen, das Auskunft gibt über die einzelnen Begünstigten, die geförderten Vorhaben bzw. die Maßnahmen, aus denen die Zuwendungen gewährt wurden, sowie die Höhe der jeweils bereitgestellten öffentlichen Mittel.
